
Kreisstadt Heppenheim 
Der Magistrat 
 
 

HYGIENEKONZEPT für Trauerfeiern 

in der Trauerhalle Heppenheim – Mittershausen 
 

Aufgrund der aktuellen Verordnungen zur Bekämpfung des Corona 
Virus gelten folgende Personenbegrenzungen bei Trauerfeiern: 

 
 

Trauerfeiern können aufgrund der geringen Raumgröße  
der Trauerhalle nur im Freien stattfinden.  

 
Maßgebend für die Teilnehmerzahl ist die Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,50 Metern. 
 
 

Folgende Hygiene- und Abstandsmaßnahmen sind zu beachten: 

 Hausstände können nebeneinander sitzen. 
 

 Steuerung des Zutritts und Vermeidung von Warteschlangen. 
 

 Im Eingangsbereich steht ein Desinfektionsspender zur 
Handhygiene bereit. 
 

 Es wird auf die Einhaltung des Mindestabstandes von  
1,50 Metern, die Husten- und Niesetikette sowie 
Händehygiene hingewiesen.  
 

 
Wir bedanken uns für die eigenverantwortliche Einhaltung der 
geltenden Hygiene- und Abstandsmaßnahmen. 

 

Ihre Friedhofsverwaltung 

 

 

Stand: 25.11.2021 


